
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 8 (1952)

Heft: 2

Rubrik: [Impressum]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sohweiz.Landesbibliothek
Hallwylstr. 15 b e r n

A. Z.
Zürich 49

Die gesetzliche Vormachtstellung des Mannes und die Unterordnung
der Frau wird einmal damit begründet, dass dem Manu nach dem ZGB

obliegt, für den Unterhalt von'' Frau und Kind in gebührender Weise

Sorge zu tragen. Er gilt deshalb als der „Ernährer ' der Familie. Zur
Ernährung und zum guten Gedeihen der Familie ist aber die Arbeit der
Hausfrau ebenso wichtig wie die Beschaffung der finanziellen Mittel.
Das hat das ZGB offensichtlich verkannt; darüber können die schönsten
Worte über die sorgende Hausfrau nicht hinwegtäuschen. Zudem ver-
pflichtet das ZGB die Frau, den Mann in seiner Sorge für die Familie
nach Kräften zu unterstützen. Wenn der Mann nicht genügend für die
Familie sorgen kann oder diese Sorge vernachlässigt, dann ist die Frau
gehalten, ihrerseits dem Verdienst nachzugehen und den Unterhalt der
Familie zu beschaffen. Zehntausende von verheirateten Frauen erfüllen
diese Pflicht durch ausserhäusliche Erwerbsarbeit (vgl. darüber Schwei-
zerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 85. Jahrgang Heft
4/5. 1949). Der Mann verliert deswegen kein einziges seiner gesetzlichen
Vorrechte, auch dann nicht, wenn er die Familie vernachlässigt. Ja sogar
dann, wenn der Mann bevormundet werden muss, bleibt er im Genuss

dieser Rechte. Und das soll der Ausdruck der Achtung vor dem Adel
der Frau sein?

Die gesetzliche Unterordnung der Frau wird fernerhin als im In-
teresse der ehelichen Gemeinschaft und der Familie zu rechtfertigen
versucht; jede Gemeinschaft verlange Ein- und Unterordnung. Dass eine
Lebensgemeinschaft nicht möglieh ist ohne Bindung des Einzelnen im
Interesse der Gemeinschaft, ist unbestritten. Wenn aber die persönlichen
Rechte und die Würde jedes Beteiligten angemessen berücksichtigt wer-
den sollen, dann kann die Bindung nur eine gegenseitige sein. Da-
durch entsteht echte Gemeinschaft. Die bloss einseitige Bindung dagegen
erzeugt ein Herrschaftsverhältnis, das die persönlichen Redite des Gebun-
denen im Interesse des Freien unterdrückt.

Fortsetzung folgt.
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